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VERORDNUNG (EG) Nr. 199/98 DER KOMMISSION

vom 26. Januar 1998

über den Umfang, in dem den Anträgen auf Einfuhrlizenzen für bestimmte
Milch- und Milcherzeugnisse stattgegeben werden kann, die im Januar 1998 im
Rahmen der Regelungen gemäß den Europa-Abkommen zwischen der Gemein-
schaft und der Republik Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakischen
Republik und Rumänien, der Regelung gemäß dem Freihandelsabkommen
zwischen der Gemeinschaft und den Baltischen Staaten und der Regelung
gemäß dem Interimsabkommen zwischen der Gemeinschaft und Slowenien

eingereicht wurden

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2508/97 der
Kommission vom 15. Dezember 1997 zur Festlegung der
den Sektor Milch und Milcherzeugnisse betreffenden
Durchführungsbestimmungen zu den Regelungen gemäß
den Europa-Abkommen zwischen der Gemeinschaft und
der Republik Ungarn, der Republik Polen, der Tschechi-
schen Republik, der Slowakischen Republik, Bulgarien
und Rumänien, zu der Regelung gemäß den Freihandels-
abkommen zwischen der Gemeinschaft und den balti-
schen Staaten und zu der Regelung gemäß dem Interims-
abkommen zwischen der Gemeinschaft und Slowenien
sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 584/
92, (EG) Nr. 1588/94, (EG) Nr. 1713/95 und (EG) Nr.
455/97 (1), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 4,
in Erwägung nachstehender Gründe:
Die Anträge auf Einfuhrlizenzen für die in der Verord-
nung (EG) Nr. 2508/97 genannten Erzeugnisse über-
schreiten bei bestimmten Erzeugnissen die für diese

Erzeugnisse verfügbaren Mengen. Infolgedessen müssen
für bestimmte, für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni
1998 beantragte Mengen Zuteilungskoeffizienten festge-
legt werden 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 1998
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2508/97 beantragten
Einfuhrlizenzen werden für die im Anhang genannten
Ursprungsländer und Erzeugnisse der KN-Codes ange-
nommen. Auf die beantragten Mengen wird der ebenfalls
im Anhang angegebene Zuteilungskoeffizient angewandt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. Januar 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 26. Januar 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 345 vom 16. 12. 1997, S. 31.
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